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Information zum Auslands-BAFöG 

 
1. BAFöG ist allgemein bekannt. Aber nicht jeder kann diese Förderung bekommen. Für 

ein Studium oder einen Schulaufenthalt im Ausland gelten andere Regeln.  
 

2. Wer in China studieren will, muss dafür einiges bezahlen. Ein Antrag auf Auslands-
BAFöG lohnt sich also 

a. für Personen, die in Deutschland BAFöG bekommen oder bekommen könnten; 
b. darüber hinaus auch für andere Personen. Es gelten nämlich andere 

„Bedarfssätze“:  
c. für SchülerInnen, die ein halbes oder ganzes Schuljahr in China verbringen 

wollen, 
d. für Praktikanten; die mindestens 12 Wochen im Ausland arbeiten 

 
3. Die Zuständigkeiten sind nach Ländern aufgeteilt. Zuständig für China ist das 

Studentenwerk Oldenburg, www.studentenwerk-oldenburg.de  
Abteilung Ausbildungsförderung - Asien  
Schützenweg 44  
26129 Oldenburg  
Telefon: 0441-97175-0 
Telefax: 0511-616-1123205 
E-Mail: bafoeg.asien@sw-ol.niedersachsen.de 
 

4. Leistungen. Werden für das Auslandsstudium BAföG-Leistungen gewährt, so 
umfassen diese in der Regel Zuschüsse für 

a. die notwendigen Studiengebühren in Höhe von maximal € 4600 pro Jahr; 
b. die notwendigen Reisekosten; 
c. die Krankenversicherung; 
d. den „Inlandsbedarf“ (also den Betrag, den man auch in Deutschland 

beanspruchen kann) 
e. die höheren Lebenshaltungskosten im Gastland (in China ist das nicht viel!)  

Die notwendigen Studiengebühren werden dabei in voller Höhe als Zuschüsse 
gewährt, so dass sie nicht zurückgezahlt werden müssen. Die übrigen Leistungen 
(Reisekosten, Krankenversicherung, Lebenshaltungskosten) werden ähnlich wie das 
Inlands-BAföG zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als Darlehen gewährt. Der 
Zeitrahmen der Förderung reicht üblicherweise von sechs Monaten bis zu einem 
Jahr. 
 

5. Man muss sich möglichst frühzeitig um Anträge usw. kümmern! 
 

6. Angaben ohne Gewähr! Stand 15.06.2011. 
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